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 Anlage 1 zum Altersvorsorgeplan 2001 
Juristische Zulässigkeit des rückwirkenden Systemwechsels zum 31.12.2000 
(Arbeitskreis 2)

 
1 Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der rückwirkende Wechsel vom 
Gesamtversorgungssystem in ein Punktemodell zum 1.1.2001 verfassungsrechtlich zulässig ist. Dies gilt 
auch für den Transfer der am 31.12.2000 bestehenden Anwartschaften.

2 Für das Jahr 2001 ist aus verwaltungstechnischen Gründen eine Einführungsphase für das neue System 
vorgesehen, in der sich Anwartschaften technisch weiterhin nach den Berechnungsmethoden des alten 
Systems fortentwickeln. Diese für die Betroffenen günstige Übergangsregelung liegt in der 
Normsetzungsbefugnis der Tarifvertragsparteien.

3 Seit dem Ergebnis der Tarifrunde 2000 konnte niemand auf den Fortbestand des bisherigen 
Versorgungssystems vertrauen und deshalb davon ausgehen, dass dieses unverändert bestehen bleiben 
würde.

4 Sollte ein Bundesgericht abschließend feststellen, dass Arbeitnehmern oder Versorgungsempfängern mit 
Vordienstzeiten (Beschäftigungen außerhalb des öffentlichen Dienstes) im neuen System im Hinblick auf 
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.3.2000 (1 BvR 1136/96) höhere als die überführten 
Ansprüche zustehen, werden den Berechtigten diese Ansprüche auch dann rückwirkend erfüllt, wenn sie sie 
nicht vor der neuen Entscheidung geltend gemacht haben.


